
 Versorgungswerk der Steuerberater 
im Land Nordrhein-Westfalen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts  
 

Postanschrift: 40043 Düsseldorf, Postfach 10 52 41 
Hausanschrift: 40213 Düsseldorf, Breite Str. 69 
Internet:  www.stbv-nrw.de 
 

Telefon: 0211 / 179 369 – 0 
Telefax: 0211 / 179 369 –55 
E-Mail: office@stbv-nrw.de 

  

 
 
 
 

Kennzahlen zum 01.01.2021 
(§§ ohne Zusatz betreffen die Satzung) 

 
 

Das Gesetz über die Versorgung der Steuerberater in NRW ist am 08.12.1998 in Kraft getreten, zum 01. März 

2004 sind die Mitglieder der Steuerberaterkammer Thüringen per Staatsvertrag beigetreten. Das Versorgungs-
werk hatte per Ende 2020 rund 14.175 anwartschaftsberechtigte Mitglieder und 1020 Rentner. Das Vermögen 

des Versorgungswerkes ist von ca. 2,148 Mrd. € auf ca. 2,399 Mrd. € angewachsen. Ergänzende Informationen 
finden Sie regelmäßig auf der Homepage unter www.stbv-nrw.de sowie im Mitgliederportal. 

 

 
I. Rentensteigerungsbetrag für Anwartschaften und Renten gemäß § 18 Abs. 3: 

Der Rentensteigerungsbetrag erhöht sich zum 01.01.2021 für die Anwartschaften um ca. 1,5 % von 78,78 € 
auf 79,96 €. Die laufenden Renten werden zum 01.01.2021 um 1,5 % erhöht. 

 

II. Beitragssatz: 
Der Beitragssatz bestimmt sich in Anlehnung an die gesetzliche Rentenversicherung und beträgt ab dem 

01.01.2021 weiterhin 18,6 %. 
 

III. Beitragsbemessungsgrenze (BBG): 
Die Beitragsbemessungsgrenze steigt für den Rechtskreis West von 82.800 €/Jahr auf 85.200 €/Jahr bzw. von 

6.900 €/Monat auf 7.100 €/Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze bezogen auf den Rechtskreis Ost erhöht 

sich auf 80.400 €/Jahr bzw. 6.700 €/Monat. 
 

 
IV. Regelpflichtbeitrag (§ 30 Abs. 1):  

Der Regelpflichtbeitrag für das Jahr 2021 beträgt 1.320,60 €/Monat (18,6 % der BBG West). Hieraus erge-

ben sich folgende Beitragsstufen: 
 

 1/10  2/10  3/10  4/10  5/10 

132,06 € 264,12  € 396,18 € 528,24 €  660,30 € 

6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 

792,36 € 924,42 € 1.056,48 €  1.188,54 € 1.320,60 € 

 
 

V. Zusätzliche Beiträge (§ 32 Abs. 1): 
 

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

1.452,66 €  1.584,72 € 1.716,78 € 1.848,84 € 1.980,90 € 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 
2.112,96 €  2.245,02 € 2.377,08 € 2.509,14 € 2.641,20 € 

  

mailto:office@stbv-nrm.de
http://www.stbv-nrw.de/
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Häufig auftretende Fragen – nach Stichworten 

 

Wer ist Beitragsschuldner? 

 
Beitragsschuldner ist immer das Mitglied selbst, nicht der Arbeitgeber. Zwar ist es grundsätzlich möglich, dass die Mit-
gliedsbeiträge vom Arbeitgeber an das Versorgungswerk gezahlt werden (s. auch unter „SEPA-Lastschriftmandat“); 
kommt es in diesem Fall jedoch zu Unregelmäßigkeiten bei der Beitragszahlung, so wird immer das Mitglied in Anspruch 
genommen. Unter diesem Aspekt, sowie aus buchhaltungstechnischen Gründen, empfiehlt das Versorgungswerk, dass der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil an das Mitglied auszahlt und dieses sich dann den Gesamtbeitrag 
mittels SEPA-Lastschrift durch das Versorgungswerk einziehen lässt. Beiträge sind gem. § 33 Abs. 1 bis zum 28. Kalen-
dertag eines Monats zu entrichten. 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

 
Anders als die Krankenkassen führt das Versorgungswerk keine Arbeitgeberkonten, sondern Mitgliederkonten. Bei einem 
mitgliederbezogenen SEPA-Mandat erfolgt ein Gebrauch nur für dieses Mitglied. Sofern ein generelles Mandat durch den 
Arbeitgeber erteilt worden ist, wird dieses für jeden neuen Arbeitnehmer verwandt, sofern in den elektronischen Beitrags-
erhebungsmeldungen die Zahlart „Arbeitgeberlastschrifteinzug“ angegeben wird. 
 

Fristversäumnis bei Beitragsfestsetzung 

 
Wurde die Antragsfrist auf Festsetzung von einkommensbezogenen Beiträgen versäumt, so erfolgt grundsätzlich eine 
Festsetzung auf den Regelpflichtbeitrag. Eine rückwirkende Festsetzung auf einkommensbezogene Beiträge ist bei einer 
endgültigen Festsetzung lediglich für den Zeitraum von drei Monaten möglich, im Übrigen nur für die Zukunft. 
 

Krankengeld 

 
Für den Fall, dass aus der gesetzlichen Krankenversicherung Krankengeld bezogen wird, weisen wir darauf hin, dass 
grundsätzlich zur Beitragsfestsetzung das Bruttokrankengeld herangezogen wird. Seit dem 01.01.2016 wird Pflichtmitglie-
dern von berufsständischen Versorgungswerken, die von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit sind, auf Antrag ein Beitragszuschuss durch die Krankenkasse gewährt. Die Höhe des Beitragszuschusses richtet 

sich nach dem Beitrag, der durch die Krankenkasse an die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen wäre. 
 

Zusatzbeiträge 

 
Die Zahlung von zusätzlichen freiwilligen Beiträgen (§ 32) ist laufend oder durch Einmalzahlung möglich und kann jederzeit 
wieder eingestellt werden. Pflicht- und Zusatzbeiträge dürfen zusammen 20/10 des Höchstbeitrages zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Kalenderjahr nicht übersteigen. 
 

Rehabilitationsmaßnahmen 

 
§ 14 Abs. 2 bestimmt, dass das Versorgungswerk Zuschüsse für medizinische Rehabilitationsmaßnahmen, die zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Berufsfähigkeit durchgeführt werden, übernehmen kann. Es liegt also im Ermessen des Ver-
sorgungswerks, ob und in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt wird. Für diese Entscheidung werden die in § 20 Abs. 1 
und 2 geregelten Voraussetzungen geprüft und zugrunde gelegt. In jedem Fall ist der begehrte Zuschuss rechtzeitig vor 
Einleitung der Rehabilitationsmaßnahme schriftlich zu beantragen (§ 20 Abs. 1) und die notwendigen Kosten sind nach 
Grund und Höhe nachzuweisen oder unter Beifügung von Belegen im Voraus zu schätzen (§ 20 Abs. 3). Allerdings werden 
Kosten dann nicht berücksichtigt, wenn eine andere Stelle durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Erstattung verpflichtet 
ist (§ 20 Abs. 3). Ein Anspruch auf die vollständige Übernahme der Rehabilitationskosten besteht nicht. Es ist daher ratsam, 
zu überprüfen, inwieweit eine zusätzliche private Absicherung für diesen Fall getroffen werden sollte. 
 

 
Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen   Unsere telefonischen 
gerne unter folgenden Nummern zur Verfügung:    Sprechzeiten sind: 
 
Tel.: 0211 / 179 369 – 0     Mo – Do: 9.00 – 16.00 Uhr und 
Fax.: 0211 / 179 369 – 55     Fr:  9.00 – 12.00 Uhr 
E-Mail: office@stbv-nrw.de 
 
Das Versorgungswerk bittet um Zahlung aller Beiträge auf das folgende Konto: 
Stadtsparkasse Düsseldorf   ●   IBAN: DE93 3005 0110 0010 0000 16   ●   BIC: DUSSDEDD 
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Rententabelle 2021 für den Neuzugang 

 
Rentenanwartschaften (§§ 18 und 24) in Euro/Monat, beziffert mit dem aktuellen Rentensteigerungsbetrag, dem Beitrags-
quotient 1,0 (=Regelpflichtbeitrag 10/10 gem. § 30 Abs. 1 der Satzung) und den ab dem 01.01.2008 geltenden eintritts-
altersabhängigen Multiplikatoren gemäß Tabelle 2 zu § 18 Abs. 2. 
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